
Die E-Rechnungspflicht 
kommt!

Wie Sie E-Rechnungen einführen und 
welche Einstellungen in der ERP-SUITE vorgenommen 

werden müssen. 
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Die E-Rechnungspflicht steht vor der Tür, und die Anforderungen 
sind komplex. Geschäftsführer, IT-Leiter und Finanzverantwortliche 
stehen vor der Herausforderung, ihre Systeme und Prozesse 
anzupassen.

  was eine E-Rechnung ist.

  warum die Nutzung von E-Rechnungen ab 2025 verpflichtend ist. 

  wann Sie E-Rechnungen nutzen müssen.

  welche Ausnahmen von der E-Rechnungspflicht es gibt. 

  ob Sammelrechnungen etc. weiterhin möglich sind.

  welche konkreten Schritte Sie bis zum 1. Januar 2025 umsetzen müssen.

  wie Sie Ihr Unternehmen optimal auf die neuen gesetzlichen 
      Anforderungen vorbereiten. 

  welche Softwaretools Ihnen bei der Umstellung auf die E-Rechnung helfen. 

Erfahren Sie, ...
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Warum E-Rechnungen?

Am 22. März 2024 hat der Bundesrat das Wachstumschancengesetz 
verabschiedet. Neben steuerlichen Entlastungen und vereinfachten 
Abschreibungsregeln bringt das Gesetz auch neue Verpflichtungen mit – 
darunter die E-Rechnungspflicht ab 1. Januar 2025. 

Jedes Unternehmen im B2B-Umfeld ist dazu verpflichtet, im Geschäftsverkehr elektronische 
Rechnungen (E-Rechnungen) zu verwenden.

Übergangsregelungen

ab 01.01.2025
Jedes Unternehmen muss in der Lage sein, für inländische Umsätze 
im B2B E-Rechnungen empfangen, verarbeiten und archivieren zu können. 
Es gilt die Empfangspflicht!

31.12.2026
Ende der Übergangsregelung zur Ausstellung von Papier- oder 
unstrukturierten PDF-Rechnungen im Rechnungsausgang. 

XML

PDF

ab 01.01.2027
Versandpflicht für E-Rechnungen im B2B. Nur Unternehmen mit einem
Jahresumsatz unter 800.000€ dürfen noch Papier- oder unstrukturierte 
PDF-Rechnungen versenden.

ab 01.01.2028
Pflicht zur Einhaltung der neuen Anforderungen bzgl. E-Rechnungen.
Der Versand von Papier- und unstrukturierten PDF-Rechnungen ist 
nicht mehr zulässig. 
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Gesetzliche Grundlage

„Die obligatorische Verwendung von E-Rechnungen für B2B-Umsätze ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Einführung eines elektronischen Systems für die transaktionsbezo-
gene Meldung von Umsätzen an die Verwaltung (elektronisches Meldesystem).

Gemeinsam mit den Ländern, die nach Artikel 108 des Grundgesetzes für die Kontrolle 
und Erhebung der Umsatzsteuer zuständig sind, arbeitet die Bundesregierung mit hoher
 Priorität an einem Konzept für die Einführung eines entsprechenden Meldesystems. 

Ziel ist es, ein einheitliches System für die Meldung von innergemeinschaftlichen und 
nationalen Umsätzen einzurichten. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund der 
Entlastung der Unternehmen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass auf EU-Ebene die 
Verabschiedung des von der Europäischen Kommission vorgelegten Richtlinienvorschlags 
„Die Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter“ noch aussteht und damit u. a. Regelungen für 
die Ausgestaltung, insbesondere aber der Zeitpunkt der Einführung des Meldeverfahrens 
für innergemeinschaftliche Umsätze nicht feststeht.“

Deutscher Bundestag, 20. Wahlperiode
Drucksache 20/12742 | 29.08.2024

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, mit einem elektronischen Meldesystem Umsatzsteuer-
betrug vorzubeugen. Für im Inland steuerbare Umsätze ist der Empfang und die Verarbei-
tung einer E-Rechnung im B2B-Geschäftsverkehr bereits ab 1. Januar 2025 im Unterneh-
men zu ermöglichen! So können z.B. Ihre Lieferanten zukünftig ausschließlich E-Rechnungen 
an Sie senden, ohne dass vorher die Zustimmung von Ihnen als Empfänger notwendig ist. 
Das Widerspruchsrecht entfällt. 

Was ist eine E-Rechnung?

Eine E-Rechnung ist weit mehr als ein digitales PDF-Dokument, das versendet oder empfan-
gen wird! Eine E-Rechnung ist eine „Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen 
Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung 
ermöglicht“ (Reg-E § 14 Abs. 1 UStG-E, Satz 3 / EN16931). Nach der europäischen Norm ist 
eine rechtskonforme E-Rechnung eine hybride ZUGFeRD Datei (maschinenlesbares XML & 
Sicht-PDF) oder eine X-Rechnung (nur XML). Steuerlich relevant ist alleine die XML-Datei. 
Diese müssen Sie empfangen, archivieren und vorhalten können. 

Zum Dokument

https://dserver.bundestag.de/btd/20/127/2012742.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/127/2012742.pdf
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Anforderungen an eine E-Rechnung

 Echtheit der Herkunft, Unversehrtheit des Inhalts und Lesbarkeit müssen 
     gewährleistet sein.

 Maschinelle Lesbarkeit: XML-Datei muss maschinell auswertbar sein. Dieses Dokument   	
     berechtigt zum Vorsteuerabzug.

 Ein menschenlesbares Dokument (z.B. PDF) kann optional versandt werden, ist jedoch 
     nicht zwingend erforderlich. 

 Achtung: Ab 2028 tritt eine Einzelmeldepflicht über Portale wie z.B. ELSTER in Kraft. 
    Daher sind voraussichtlich keine Sammel-Rechnungen mehr möglich! Passen Sie Ihre 
    Unternehmensprozesse schon dahingehend an. 

Besondere Anwendungsfälle der E-Rechnung

 Gutschriften, Verträge (Z.B. Mietverträge).

 Dauerschuldverhältnisse: Ab 2027 müssen Sie einmalig eine E-Rechnung stellen, da sonst 	
     kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. 

 Kassensysteme sind ebenfalls von der E-Rechnungspflicht betroffen (alle Beträge im B2B   	        	
     über 250,00€). Unternehmen, bei denen Sie einkaufen, müssen Ihnen beim entsprechenden 	
     Betrag ebenfalls eine E-Rechnung ausstellen. 

Wann gilt die E-Rechnungspflicht?
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Wie muss die E-Rechnungspflicht umgesetzt werden?

 „8. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass der Leistungsempfänger für den Emp-
fang einer E-Rechnung lediglich ein E-Mail-Postfach bereitstellen muss oder sind darü-
ber hinaus weitere Systeme erforderlich, sodass auch die Aufbewahrung der Rechnung 
sichergestellt ist, und wenn ja, welche Systeme sind erforderlich?

Für den Empfang einer E-Rechnung reicht die Bereitstellung eines E-Mail-Postfachs aus, 
sofern zwischen den am Umsatz beteiligten Unternehmen kein anderer elektronischer 
Übermittlungsweg vereinbart wurde. Nach den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elek-
tronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) müssen eingehende elektronische 
Handels- oder Geschäftsbriefe (z. B. E-Rechnungen) auch in elektronischer Form auf-
bewahrt werden (Rz. 131 der GoBD; BMF-Schreiben vom 28. November 2019, BStBlI 
S. 1269, geändert durch BMF-Schreiben vom 11. März 2024, BStBI 1 2024, S. 374). Die 
elektronische Aufbewahrung muss den Anforderungen der GoBD entsprechen.“ 

Mehr erfahren

Zwar ist den Ausführungen der Bundesregierung zu entnehmen, dass ein E-Mail-Postfach für 
den Empfang einer E-Rechnung ausreiche, allerdings muss gleichzeitig eine GoBD-konforme 
Aufbewahrung gewährleistet sein. In einem klassischen E-Mailprogramm kann eine revisions-
sichere Archivierung nicht gewährleistet werden. 

Was muss ab dem 1. Januar 2025 sichergestellt sein?

 Wenn Ihnen ein Lieferant E-Rechnungen sendet, müssen Sie die Verarbeitung
     einer elektronischen Eingangsrechnung sicherstellen. 

 XML-Dateien (Vorsteuerabzugsfähig) müssen revionssicher archiviert werden.  

 Sie müssen eine eingehende E-Rechnung elektronisch empfangen können. 

„Hilfe... Ich habe 
eine ZUGFeRD-

Rechnung 
erhalten! 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/127/2012742.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/127/2012742.pdf
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Öffen Sie das Sicht-PDF 
der ZUGFeRD-Rechnung 
in Ihrem Reader, finden 
Sie in den Anlagen einen 
XML-Datensatz, der für die 
Vorsteuer relevant ist.

Im Falle einer XRechnung 
erhalten Sie lediglich einen
maschinenlesbaren XML-
Datensatz ohne Sicht-
Dokument.

Tipp
Damit es beim Eingang solcher
Mails keine Missverständnisse 
gibt (z.B. Könnte es sich um eine
Spam-Mail handeln?) sollten Sie 
alle Mitarbeiter in die Prozesse
mit einbinden und schulen. 

 Wie erkennen Sie echte 
     E-Rechnungen?

 E-Rechnungen weiterverarbeiten

 Ab 2025 Buchung ohne Beleg 

SoftENGINE bietet Ihnen leistungsstarke Tools, um den Umgang mit  
E-Rechnungen zu meistern und Prozesse zu automatisieren. 
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Bereiten Sie Ihr Unternehmen optimal auf 2025 vor

Nur eine korrekt ausgestellte und archivierte elektronische Rechnung berechtigt den 
Empfänger der Rechnung zu einem Vorsteuerabzug. Jedoch müssen auch bei einer elek-
tronischen Rechnung die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres 
Inhalts und ihre Lesbarkeit gewahrt sein! Schritt für Schritt zur E-Rechnung: 

 Richten Sie eine eigene E-Mail-Adresse für den Empfang ein. 

 Nutzen Sie ein revisionssicheres Archivsystem, das ggf. auch 
    die eingehenden E-Rechnungen empfangen kann. 

 Ermöglichen Sie die Verarbeitung der XML-Dateien durch ein „lesendes System“  
     (z.B. Viewer oder ERP).

Rechnungseingang

 Achten Sie auf die Vollständigkeit der Lieferantenstammdaten (IBAN, UStID). 

 Hinterlegen Sie Artikelstammdaten inkl. eigenen Artikelnummern und die Artikelnummer  	
    des/der Lieferanten. 

 Der externe Belegeingang Ihrer SoftENGINE ERP-SUITE muss eingerichtet werden.

 Tätigen Sie Bestellungen aus dem Bestellsystem zur korrekten Zuordnung im 
     Rechnungswesen. 

Bei Verwendung des Externen Belegeingangs über die SoftENGINE ERP-SUITE

Rechnungseingang im PDFMAILER.ARCHIV

PDFMAILER.ARCHIV ist Bestandteil des SoftENGINE Digital-Paketes und eine benutzer-
freundliche und effiziente Lösung zur Archivierung von Dokumenten. So können Sie einfach 
E-Rechnungen empfangen und bilden Ihren Rechnungseingang optimal ab. Die Archiv-
lösung können Sie über Digitalpakete von SoftENGINE zu Ihrer ERP-SUITE hinzubuchen. 

Legen Sie sich in PDFMAILER.ARCHIV 
Posteingänge, etwa für 
eingehende Rechnungen an.
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Ihre Dokumente können Sie 
nach verschiedenen Typen 
archivieren, die auch für die 
Einhaltung der neuen 
gesetzlichen Regelungen 
relevant sind. 

Verknüpfen Sie das Archiv 
außerdem mit bestehenden
Anwendungen (z.B. Ihrer 
ERP-SUITE), damit  Doku-
mente übergeben und dort 
weiterverarbeitet werden 
können.

Jeder Posteingang im 
Archiv ist mit einer eigenen 
Mailadresse versehen, an 
die z.B. Ihre Lieferanten 
Rechnungen senden können. 
Damit landen Sie automatisch
im Posteingang des 
Archivsystems. 
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Per Klick auf die Datei können Sie eine Rechnung näher prüfen. Im Beispiel ist ein 
XML-Datensatz zusätzlich zum Sichtdokument vorhanden, es handelt sich also um eine 
ZUGFeRD-Rechnung. Per Klick archivieren Sie die Rechnung revisionssicher und erfüllen 
damit die gesetzlichen Anforderungen. 

Zur Visualisierung von eingehenden, maschinenlesbaren 
XRechnungen ist ein XRechnungsviewer in das 
PDFMAILER.ARCHIV integriert. 
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Externe Belegeingangsverarbeitung in der SoftENGINE ERP-SUITE

Das PDFMAILER.ARCHIV ist umfänglich mit Ihrer SoftENGINE ERP-SUITE verknüpfbar. 
Alle Dokumente im Archiv können automatisch ins ERP-System übertragen und verarbeitet 
werden – etwa Wareneingangsrechnungen.

Die Kommunikation beider Softwaresysteme 
funktioniert über einen Token, den Sie 
im PDFMAILER.ARCHIV erzeugen und in der
SoftENGINE ERP-SUITE hinterlegen. 

In der Externen Belegeingangsverwaltung 
arbeiten Sie mit Stapeln. Legen Sie 
fest, aus welchem Ordner des Archivs die 
Daten importiert werden sollen. 

Gleichzeitig definieren Sie, wo die 
Daten nach Verarbeitung im ERP-System 
im Archiv gespeichert werden.
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Nach der Aktualisierung des Stapels werden die Rechnungen aus dem zuvor festgelegten 
Ordner des Archivs in die Externe Belegeingangsverwaltung übertragen. Diese Datensätze 
können Sie nun beliebig bearbeiten und als Wareneingangsrechnung verbuchen . 

Mehr zur Externen Belegeingangsverarbeitung 

CAMPUS

Zur Schulung

Gemäß Ihren Einstellungen 
wird die Rechnung nach 
Erstellung automatisch im 
PDFMAILER.ARCHIV revisionssicher 
archiviert. Automatisieren Sie 
Ihre Rechnungsprozesse.  

https://softengine.me/?id=campus&display=/campus-schulung-warenwirtschaft-der-externe-belegeingang-in-ihrer-erp-suite/
https://softengine.me/?id=campus&display=/campus-schulung-warenwirtschaft-der-externe-belegeingang-in-ihrer-erp-suite/
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Bereiten Sie Ihr Unternehmen optimal auf 2027/2028 vor

Rechnungsausgang

 Versand z.B. über PDFMAILER ermöglichen. Dieser hilft Ihnen, den Versand von 
     E-Rechnungen, kaufmännischen Belegen und Schriftstücken mühelos  zu meistern.  

 Richten Sie Druckprozesse für ZUGFeRD/XRechnungsversand inkl. Steuerzeichen-Set
     ein. Sprechen Sie Ihren SoftENGINE-Partner gerne dazu an. 

 Passen Sie Kundenstammdaten an:

E-Billingadresse anlegen
E-Rechnungseinstellungen vornehmen

 Wichtig bei XRechnung: LeitweglD notwendig!

 Sammelrechnungen werden ggf. nicht mehr möglich sein. 

E-Rechnungen versenden. 

Im Beispiel wollen Sie als Lieferant E-Rechnungen an Ihre Firmenkunden versenden. 
Ausgangspunkt sind die Adressdaten in Ihrer SoftENGINE ERP-SUITE.



14

Sie können bei jedem Kunden 
verschiedene Mailadressen hinterlegen,
u.a. auch eine E-Billing-Adresse.

Nun sind alle Rechnungen, die an
diese Firma gesendet werden an diese
E-Billing-Adresse adressiert. 

Über Bearbeiten  Optionen/Parameter navigieren Sie zum 
Dokumentenversand /Kommunikationswege. 

Damit die ERP-SUITE die hinterlegte 
E-Billing Adresse nutzt, ist der Punkt
Empfänger über eBilling Adresse aus
Adressstamm ermitteln anzuhaken.  

Wählen Sie, welches Datenformat 
für den E-Rechnungsversand verwendet
werden soll. Alle gängigen Formate 
sind nutzbar. Halten Sie ggf. nochmals
mit Ihren Kunden Rücksprache, 
welches Format gewünscht ist. 

Bei XRechnungen ist es notwendig, 
auch eine Leitweg-ID zu hinterlegen. 

Erläuterungen zur E-Billing-Adresse & 
allen Einstellungen finden Sie im 

SoftENGINE WIKI

https://softengine.me/?app=2&redirect=https://wiki.softengine.de/40369/
https://softengine.me/?app=2&redirect=https://wiki.softengine.de/40369/
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Erstellen Sie eine Rechnung für den Kunden in der ERP-SUITE und drucken Sie über den 
Druckprozess ZUGFeRD-Rechnungen per E-Mail.

Es öffnet sich PDFMAILER, 
der automatisch alle relevanten 
Daten mit der hinterlegten 
E-Billing-Adresse übernommen 
hat. Außerdem zeigt Ihnen 
PDFMAILER über das 
„Fähnchen“ an, dass es sich 
um eine E-Rechnung handelt. 

Per Klick auf eRechnung 
überprüfen Sie nochmals Ihre
Rechnungsdaten und nehmen
ggf. Änderungen vor. Entdecken 
Sie auch die KI-gestützte 
E-Rechnungserzeugung. 

Wie Sie diesen Druckprozess 
einrichten, sehen Sie hier.

SZum Video

https://softengine.me/?id=campus&display=/courses/zugferd-und-xrechnung-2025/lessons/schulung-04-07-2024-e-rechnung-uebersicht-elektronischer-rechnungseingang-und-ausgang-win-ui/
https://softengine.me/?id=campus&display=/courses/zugferd-und-xrechnung-2025/lessons/schulung-04-07-2024-e-rechnung-uebersicht-elektronischer-rechnungseingang-und-ausgang-win-ui/
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Beim Kunden kommt die E-Rechnung im Posteingang 
des PDFMAILER.ARCHIV an und wird weiterverarbeitet.  

Entdecken Sie die neuen Funktionen 
im PDFMAILER!

Versand

 Selbstlernende KI

 Assistentengeführte Prozesse 

 Einfach in der Anwendung 

Empfang

 XRechnungsviewer

 Ansehen, verbuchen, archivieren 

 Einfach in der Anwendung 
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   Kaufmännische Softwarelösungen GmbH
Alte Bundesstraße 18 • 76846 Hauenstein • www.softengine.de • info@softengine.de

Telefon: +49 (0) 63 92 | 995 - 200 • Telefax: +49 (0) 63 92 | 995 - 599

Bitte beachten Sie, dass die gezeigte Version der 
SoftENGINE ERP-SUITE von Ihrer abweichen kann.

Bei Interesse oder Fragen, melden Sie sich bitte direkt bei 
Ihrem zuständigen Fachhandelspartner.

ZUGFeRD und XRechnung 2025
Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen der E-Rechnungspflicht 

und wie Sie mit gotomaxx PDFMAILER in Kombination mit der SoftENGINE ERP-SUITE 
ganz einfach die neuen Gesetze umsetzen können.

Kurs beginnen

CAMPUS KURS

Informationen vom 
Bundesfinanzministerium zur 
Ausstellung von E-Rechnungen

Zum Dokument

E-Rechnungspflicht ab 2025
Warum überhaupt & Welche Einstellungen 

muss ich in der ERP vornehmen?

Zur Schulung

Weiterführende Informationen rund um die E-Rechnung

https://softengine.me/?id=campus&display=/courses/zugferd-und-xrechnung-2025/
https://softengine.me/?id=campus&display=/courses/zugferd-und-xrechnung-2025/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2024-10-15-einfuehrung-e-rechnung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2024-10-15-einfuehrung-e-rechnung.html
https://softengine.me/?id=campus&display=/schulung-e-rechnung-nur-noch-einen-monat/
https://softengine.me/?id=campus&display=/schulung-e-rechnung-nur-noch-einen-monat/

